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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Neues Veranstaltungszentrum 
 
 

1. Vor einer endgültigen Entscheidung erfolgt eine Beratung von Konzept und Standort 
in den zuständigen Fachgremien Ausschuss für Kultur und Wissenschaft und Planu-
nungs- und Umweltausschuss. 

 
2. Die Festlegung des Standorts erfolgt nach einer gemeinsamen Begehung aller poten-

ziellen Standorte durch die Mitglieder der unter 1.) genannten zuständigen Fachaus-
schüsse.  
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Begründung:  
 
Der Beratungsvorlage ist als Anlage das in den moderierten Runden entwickelte Rahmenkon-
zept beigefügt. Das Rahmenkonzept ist nicht das der Verwaltung sondern der erwähnten Ar-
beitsgruppe. Rahmenkonzept und Standort stehen in Abhängigkeit zueinander, sodass  das 
nunmehr vorliegende Konzept zunächst in den zuständigen Fachausschüssen (AfKW und 
PlUA) beraten werden sollte. Aufgrund der engen Verflechtung städtebaulicher Aspekte und 
deren Einfluss auf das Spektrum des Rahmenkonzeptes, sollte, vor endgültiger Entscheidung 
durch den Rat, eine gemeinsame Begehung der potenziellen Standorte durch die Mitglieder der 
beiden  Fachausschüsse  zur Favorisierung eines oder mehrerer Standorte erfolgen. Hierzu 
verweise ich an dieser Stelle auf die Gremienvorlage vom 28.09.2012 (Drucksnr: 15567/12 vom 
28.09.), insbesondere zu den Ausführungen über die vorläufige Begutachtung der Standorte (S. 
7ff) sowie die erfolgte Inaugenscheinnahme einiger der in Rede stehenden Standorte.  
Eine belastbare Finanzplanung kann erst nach Verabschiedung des Rahmenkonzeptes und 
einer Favorisierung für den einen oder anderen der Standorte erfolgen. Außerdem sollte eine 
Kostenobergrenze festgesetzt werden (s. u.). 
 
1. Rahmenkonzept  
Am 24. Juni 2013 beschloss der Rat, dass bis Ende des Jahres ein Rahmenkonzept inkl. Fi-
nanzplanung vorgelegt werden soll (DS-Nr. 2813/13). 
Einem Vorschlag der Verwaltung in der Sondersitzung des AfKW am 9. November 2012 fol-
gend, fanden zwischen März und September 2013 sechs moderierte Konsultationen zur Be-
darfsermittlung statt. Hierzu erhielt der AfKW zu seiner Sitzung am 9. August 2013 einen Sach-
standsbericht (Drs.-Nr. 13090/13) 
Die in den Konsultationen ermittelten Bedarfe sind in ein Nutzungs- und Raumkonzept geflos-
sen (Anlage 1), das allerdings noch kein in der Verwaltung abgestimmter Vorschlag ist. 
Während der Konsultationen wurde auch die damalige Vorlage der Verwaltung vom 28. Sep-
tember 2012 thematisiert, insbesondere im Hinblick darauf, ob die hierin von der Verwaltung 
formulierte Bedarfsanalyse der Ergänzung bedarf. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben den 
Bedarf im Wesentlichen identisch gesehen. Einzig im Kontext Bildende Kunst wurde ein zusätz-
licher Bedarf formuliert. 
 
1.1 Nutzungs- und Raumkonzept 
Aus den von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe prognostizierten Bedarfen bzw. Wünschen für 
die einzelnen Bereiche 
 
• Musik 
• Theater und Tanz 
• Bildende Kunst 
• Bürgergruppen 

 
hat die Verwaltung ein Raumprogramm sowie die daraus resultierenden Quadratmeterzahlen 
grob ermittelt (Anlage 2), ohne sich die Wünsche schon jetzt zu eigen zu machen.   
 
Auch in der damaligen Vorlage der Verwaltung vom 28. September 2012, in der primär ein Be-
darf für Musik und insbesondere für Musikveranstaltungen von Newcomer Bands in Braun-
schweig gesehen wurde, wurde im Ergebnis der Konsultationen der Bedarf an Räumlichkeiten 
für Workshops/Gruppenräume formuliert. In diesem Zusammenhang sei beispielhaft der Raum-
bedarf für sogenannte Bürgergruppen herausgegriffen (drei Räume à 45qm), Atelierräume (drei 
Räume à 15qm) und ein Gruppenatelier für die Bildende Kunst (80qm) sowie grds. ein Konfe-
renzraum für bis zu 40 Personen (70qm). In die Überlegungen sollte auch die Fragestellung 
einfließen, inwieweit die ermittelten Bedarfe überhaupt in einem Gebäudekomplex zusamm-
genbunden werden müssen oder ob eine Trennung der Bedarfsstruktur erfolgen sollte, um 
möglichst zeitnah den unterschiedlichen Anforderungen Rechnung tragen zu können.  
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Unabhängig von den sonstigen Anforderungen an Raumkapazitäten für Theaterproberäumen, 
Produktionsentwicklungen und Experimentierbühne sowie Musik wird bezweifelt, ob grundsätz-
lich Belange wie Theaterproben und Bürgergruppen, die per se einer gewissen Intimität und 
störungsfreier Zone bedürfen, aber auch die Atelierräume für die Bildende Kunst mit einer 
Kombination von Musik- und Bandproberäumen zu vereinbaren sind. Wenngleich die Wünsche 
insbesondere vom Verband der Selbsthilfegruppen (KiBiS) nachvollziehbar dargelegt wurden, 
schließt sich die Verwaltung in diesem Fall nicht dem Begehren an, beide Elemente Musik/ Mu-
sikveranstaltungen und Proberäume sowie Räume für Gesprächskreise in einem Gebäude-
komplex unterzubringen. Sofern nachgewiesener akuter Bedarf bei den Bürgergruppen besteht, 
könnte die Verwaltung bei der Suche nach entsprechenden Räumlichkeiten unterstützen. 
 
2. Standorte 
Neben dem von der Verwaltung in der damaligen Verwaltungsvorlage favorisierten Milleniumge-
lände stehen noch weitere Standorte wie Kunstmühle, Gelände des ehemaligen Eisenbahnaus-
besserungswerk, Eisenvater, B 58, Harz- und Heidegelände, Lichthalle Rebenpark in Rede. Der 
Stadtbezirksbürgermeister Westliches Ringgebiet hat auch das „Jolly Joker“ als potenziellen 
Standort im Westlichen Ringgebiet eingebracht. Mit dem Eigentümer des Jolly Joker wurde 
deshalb das Gespräch gesucht. 
 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass auch dieser Komplex von der vorhandenen Kubatur und 
der Grundstücksgröße in der Lage wäre, die aus der Bedarfsanalyse resultierenden Quadrat-
meterzahlen zu erfüllen. Allerdings müsste der Eigentümer Umbaumaßnahmen vornehmen, die 
den späteren Mietzins definieren. Da noch keine Entscheidung über das Rahmenkonzept und 
demzufolge auch noch nicht über die genauen Quadratmeterzahlen gefällt wurde, können vom 
Eigentümer noch keine Zahlen genannt werden. Allerdings hat der Eigentümer bestätigt, dass 
die Platzkapazitäten ausreichend seien und er grundsätzlich bereit wäre, seine Räumlichkeiten 
auszubauen und zu vermieten. Sobald die Mietkonditionen vom Eigentümer der Verwaltung 
mitgeteilt werden, werden die Gremien informiert und der Standort besichtigt. 
 
Im Unterschied zu allen anderen potenziellen Standorten verfügen die Standorte Millenium so-
wie Jolly Joker grundsätzlich über eine funktionsfähige Infrastruktur, zur Veranstaltung von 
Konzerten.  Allerdings müssen im Millenium noch zusätzlich Licht- und Tontechnik jeweils hin-
zugemietet werden, wie bereits in der damaligen Vorlage vom September 2012 dargestellt. 
Grundsätzlich aber sind die errechneten ca. 4.100  Quadratmeter an beiden Standorten für 
Saal, Bühne inkl. anteiliger Bühnentechnik vorhanden. 
 
3. Finanzplanung 
3.1 Kosten 
Da eine belastbare Finanzplanung vom gewählten Standort abhängig ist, kann eine grobe Fi-
nanzschätzung auf der Basis des vorgelegten Raumkonzepts nur modellhaft anhand des in der 
damaligen Verwaltungsvorlage favorisierten Standorts – Milleniumgelände – erfolgen. Der Vor-
schlag sah eine Anmietung von Teilen des Komplexes auf dem Milleniumgelände vor.  
Das Milleniumgelände wurde am 27. Februar 2013 bereist und von der Politik in Augenschein 
genommen.  
 
In der Anlage 3 sind die vom Eigentümer des Millenium genannten Konditionen dargestellt. Die-
se Zahlen können, unabhängig von einer Entscheidung für oder gegen das Milleniumgelände, 
jedoch beispielhaft für ein Anmietungsmodell gelten. 
Würden indes weitere Ein- oder Umbauten notwendig, wie beispielsweise eine generelle An-
passung an eine behindertengerechte Nutzung, so würde dies den bislang genannten Mietzins 
entsprechend nach oben verändern. Die Nebengebäude sind für Gewerbe-, Büro- und Wohn-
nutzung genehmigt und müssten für kulturelle und gemeinschaftlich Zwecke umgenutzt werden. 
Da der Eigentümer sich noch auf keine Investitionssumme festlegen kann, würde der Mietzins 
bei Bedarf später mitgeteilt werden. Weiter hat der Eigentümer mitgeteilt, dass er bereit sei, ein 
neues Gebäude auf dem Gelände zu errichten. Einen Neubau würde er jedoch von einem lang-
fristigen Mietvertrag abhängig machen. Auch hier sind Kosten nicht bezifferbar.  
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Das Milleniumgelände würde die von der Verwaltung ermittelten Platzkapzitäten aufnehmen 
können; sowohl im Hinblick auf die Saalgröße als auch im Hinblick auf die weiteren Funktions-
räume. Konsens besteht zwischen der Verwaltung und dem Eigentümer, dass jedoch, wie oben 
beschrieben, Investitionen erfolgen müssten. 
 
Denkbar wäre ein Betreibermodell, dass die Halle für Konzerte angemietet wird und hierfür, wie 
bereits in der Vorlage von September 2012 dargelegt, ein Verein die Abwicklung der Konzert-
veranstaltungen übernimmt.  
 
Eine belastbare Finanzplanung (incl. eventueller Neubau- oder Umbaukosten, daraus resultie-
rende Betriebskosten sowie Einnahmen) kann, wie bereits den obigen Ausführugen zu entneh-
men, erst dann vorgelegt werden, wenn Entscheidungen für oder gegen den einen oder ande-
ren Standort gefällt wurden.  
Im Hinblick auf die Kosten für einen Neubau verweise ich noch einmal auf die damalige Vorlage 
vom 28. September letzten Jahres, die bereits eine Kostenschätzung hierfür am Standort Ei-
senbüttlerstrasse (Drucksachen-Nr.15567/12, S.9 ) enthielt. 
 
Die Verwaltung schätzt es für den weiteren Entscheidungsprozess als nützlich und notwendig 
ein, dass der Rat nächstes Jahr eine Kostenobergrenze festsetzt. Dann müssten sich alle Nut-
zerwünsche und alle Vertragsverhandlungen daran orientieren. Andernfalls droht die umgekehr-
te Entwicklung: Immer neue Wünsche und Anforderungen an das Projekt führen zu einer Kos-
tenexplosion. Das wäre eine Entwicklung, die aus anderen öffentlichen Vorhaben bekannt ist.  
 
3.2 Einnahmemöglichkeiten bzw. Deckungsgrad 
Bereits in der Verwaltungsvorlage (Drs.-Nr. 15567/12) wurden Parameter dargestellt, die den 
Deckungsgrad beeinflussen und den Zahlen des ehemaligen FBZ gegenübergestellt. Eine 
Übersicht mit Aussagen zur Profilbildung, Anzahl der Veranstaltungen, Vermietung, Einnah-
men/Zuschussbedarf sowie zur Personal- und Sachausstattung ist dieser Mitteilung als Anla-
ge 4 ebenfalls beigefügt. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Dr. Hesse 
 
Anlage 
 





Anlage 2 


Flächen im Überblick  


Bedarf 


 Anzahl Räume benötigte Fläche insgesamt 


Saalgröße 1 1.000m² 


Bühnengröße/Bühnentechnik 1 150m² bis 300m² 
(Hauptbühne) 


100m² 
(Hinterbühne) 


Foyer/Ausstellungsflächen 1 mind. 315m² 


Garderobe Publikum 1 125m² 


Sanitär an drei Standorten jeweils 
Damen, Herren, Behinderten-
WC, zzgl. Dusche für Künstler 


115m² 


Sanitätsraum 1 20m² 


Technik 4 ca.70m² 


Probenräume Theater, Musik 
etc. und Gruppenräume, 
Ateliers, Büros 


44 1.470m² 


Künstlergarderoben 4 95m² 


Teeküchen/Aufenthaltsräume 2 45m² 


Lager 8 200m² 


Gastronomie  130m² 


Optional Tonstudio 1 10m² 


Optional Orchesterprobensaal 1 200m² 


insgesamt  4.070m² 


 








 


 


Anlage 4  
 Veranstaltungszentrum  Ehemaliges FBZ 


Profilbildung/-schärfung:  
 


Für die im Rat beschlossene Errichtung eines Zentrums für soziale, kulturelle und bildungsrelevante 
Veranstaltungen sollten sich die genannten inhaltlichen Schwerpunkte herauskristallisieren, um den 
Ort als einen von insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen akzeptierten und damit 
regelmäßig und dauerhaft frequentierten Veranstaltungsort zu etablieren.  


Schwerpunkt Konzerte,  
ergänzt um Veranstaltungen 
anderer Genres sowie 
Workshops, Vorträge etc. 


Anzahl der 
Veranstaltungen 


Um den Ort dauerhaft als Veranstaltungsort insbesondere für Konzerte für die ermittelte Zielgruppe 
zu etablieren, sind regelmäßig entsprechende Konzerte anzubieten. Mindestens zwei bis vier 
Konzerte im Monat, ergänzt um Musikangebote im Jazz- und Klassik-Genre sind hierfür erforderlich. 


Veranstaltungsbesucher 2001: 
38.000  
Veranstaltungen: 134 
davon 33 Konzerte  


Vermietung 
 


Die Konzerte könnten als eigene, fremde oder als Kooperationsveranstaltungen stattfinden. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass Konzertagenturen in Braunschweig die Veranstaltungshalle bei Vorfinden 
entsprechender technischer Infrastruktur ebenfalls als Konzertveranstalter nachfragen. 


1/3 der Konzerte waren 
Veranstaltungen Dritter  


Einnahmen/ 
Zuschussbedarf 
 


Der Anteil der 16 bis 20jährigen verfügt in der Regel nur über ein begrenztes Budget. Die Höhe der 
Eintrittsgelder sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Die Veranstaltungen nicht kommerzieller 
Agenturen werden deshalb nicht kostendeckend sein. Ungeachtet der bisher nicht thematisierten 
Trägerschaft des Zentrums ist ein Zuschussbedarf von ca. 500.000 € realistisch, kann jedoch erst 
nach abschließender Festlegung der Parameter konkretisiert werden. 


Im Jahr 2001 wurde ein 
Zuschussbedarf von ca. 440.000 
€ p.a., bestehend aus Personal- 
und Sachkosten, ermittelt. 


Personal- und 
Sachausstattung 


Eine Konkretisierung des benötigten Personals für das Zentrum/die Multifunktionshalle kann 
erst nach abschließender Festlegung sämtlicher Parameter erfolgen. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die damalige Schließung des FBZ vor dem 
Hintergrund einer zwingend erforderlichen kostenintensiven Sanierung erfolgte, die erforderliche 
gewesen wäre, um die Attraktivität des Veranstaltungsorts aufrechterhalten zu können, aber auch im 
Hinblick auf den dauerhaft hohen städtischen Zuschussbedarf. 


drei Vollzeitstellen Leitung und 
Verwaltung und eine 
Teilzeitstelle sowie zwei 
Vollzeitstellen Hausmeister   


 








Nutzungs- und Raumkonzept      Anlage 1  


Der „neue Standort für soziale, kulturelle und bildungsrelevante Veranstaltungen“ soll 
ein vielfältiges kulturelles Angebot ermöglichen, das konzeptionell auf die Anforderungen der 
Zeit antwortet. Der Ort sollte grundsätzlich ein Angebot für alle Altersgruppen vorhalten, die 
demografische Entwicklung berücksichtigen, inklusiv gedacht und barrierefrei nutzbar sein. 
Er muss in seiner technischen Infrastruktur den Anspruch der Multifunktionalität erfüllen und 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten. Die flexible Nutzung des Ortes und seiner Räume 
soll zeitgemäßen Entwicklungen ebenso wie gesellschaftlichen Veränderungen und 
Bedarfen kontinuierlich Rechnung tragen. Ebenso soll der neue Kulturort nicht zu einem 
verschärften Wettbewerb sprich zu einer Konkurrenzsituation mit anderen bereits 
bestehenden Institutionen führen, sondern vorhandene und gewachsene Strukturen 
berücksichtigen. Der Ort soll sich in die Kulturlandschaft Braunschweigs integrieren. Die am 
neuen Kultur-Standort tätigen Akteure sollen sich als Teil eines Netzwerks kultureller, 
sozialer und bildungsrelevanter Akteure und Institutionen begreifen. Am neuen Standort 
sollen Räume für unterschiedliche Zwecke und sozio-kulturell-künstlerische Dimensionen 
entstehen, die vielfältige Nutzungen ermöglichen: proben, produzieren, auftreten, 
veranstalten, präsentieren, ausstellen, begegnen, lernen, informieren … Individuen, Klein- 
und Großgruppen sowie Publikum unterschiedlicher Größenordnung sollen sich an diesem 
Ort bewegen, aufhalten und entfalten können.  
 
Im Zentrum des neuen kulturellen Standortes steht ein Veranstaltungssaal mit Bühne, der 
für vielfältige Aufführungen aller Genres zur Verfügung steht und vor allem für diejenigen 
gedacht ist, die in Braunschweig bisher keinen angemessen dimensionerten Ort finden. Im 
Bereich Musik spannt sich der Bogen von Auftrittsmöglichkeiten für professionelle sowie 
lokale oder regionale Bands / Newcomerbands im Rock-Pop-Bereich, über Orchester und 
Chöre, städtische Musikschulen, Vereine bis bis hin zu Spartenkonzerten (Jazz, Blues, 
Weltmusik, Ethno, Klassik, Moderne etc.) und Tages- oder Wochenendfestivals 
(Braunschweiger Rockbands, Irish Folk Festival, Gitarrenfestival, Synthesizer Festival etc.). 
Darüberhinaus soll es ein Veranstaltungsort auch für Künstler von außen sein, z. B. 
Kammermusik mit bekannten Künstlern der Szene. Im Bereich Theater in seiner Bandbreite 
von Amateur- / Experimentelles Theater bis hin zu Profi-Theater mit kleineren und größeren 
Produktionen sollen Aufführungen an diesem Ort möglich sein, ebenso kleinere Formate wie 
Literatur oder Kabarett. Lokale bildende Künstler sollen die Gelegenheit erhalten, 
allgemeine Verkehrs- und Freiflächen (z. B. Foyer) für Ausstellungen zu nutzen. Der 
Veranstaltungssaal soll auch für weitere Nutzungen (z. B. Feiern, Versammlungen, Events 
etc.) geeignet sein. 
 
Neben dem Veranstaltungssaal sind Proberäume für Musikschaffende unterschiedlicher 
Dimension (vom Band-, Musikschul- und Chorproberäumen bis zum Orchesterprobensaal) 
einzurichten, ebenso Probe- und Produktions-möglichkeiten für Theater und Tanz, dazu 
sollen Aufnahmemöglichkeiten geschaffen werden. Bildende Künstler sollen die 
Möglichkeit erhalten, allein oder in Gruppen in Ateliers zu arbeiten. Neben diesem 
künstlerisch-kulturellen Aspekt der Raumkonzeption ist die Einrichtung von 
unterschiedlichen Räumen für Workshops, Bildungsangebote und Gruppenräume für 
Bürgergruppen unterschiedlichster Ausrichtung von zentraler Bedeutung. Diese Räume 
sollen Treffen, Austausch und Bildung ermöglichen. In diese Räume sollen zum Teil 
Aufbewahrungsschränke integriert werden; zusätzliche Lagerräume für unterschiedliche 
Zwecke sind einzurichten. Parallel zum inhaltlich geprägten Raumprogramm soll ein 
Gastronomiebereich installiert werden, der möglichst unabhängig von Veranstaltungen 
betrieben werden kann.  
Der neue Veranstaltungsort sollte möglichst einfach aus unterschiedlichen Richtungen zu 
erreichen sein (ÖPNV, Individualmobilität) und ausreichend Parkplätze bieten. 
 
 
 







1. Anforderungen Veranstaltungssaal 
Ein wesentlicher Bestandteil des neuen „Standorts für soziale, kulturelle und 
bildungsrelevante Veranstaltungen“ ist ein Veranstaltungssaal, der 800 Sitzplätze anbietet, 
mit der Möglichkeit, diese auf bis zu 200 zu verkleinern (dieses vor allem für Theater- und 
Tanzproduktionen, aber auch für kleinere Formate, z. B. Lesungen). Räumliche und 
akustische Maßnahmen sollen erarbeitet werden, die eine gute Hörbarkeit und 
Sprachverständlichkeit im Saal herstellen. Dabei sind die sehr unterschiedlichen Nutzungen 
des Saales, aber auch der Betrieb des übrigen Gebäudes zu berücksichtigen (Probenräume, 
Gastronomie, Foyer). Angesichts der gewünschten Multifunktionalität und Variabilität (z. B. 
Raumabtrennungen, Bodeneinrichtung) sind besonders Licht, Ton, Belüftung und 
Schallschutz hinsichtlich ihres flexiblen Einsatzes zu prüfen. 
Neben der technischen Ausstattung ist eine ausreichende und variabel einzusetzende 
Beleuchtung und Verdunklung wichtig. Zusätzlich werden im Backstagebereiche Räume 
benötigt (Künstlergarderobe, Toiletten / Dusche, Technik- und Lagerraum, Regieraum etc.). 
Der Veranstaltungssaal soll Aufführungen unterschiedlicher Gruppen und Genres 
ermöglichen – das Spektrum reicht von Konzerten (klassisch, Chor, Rock / Prop etc.) über 
Lesungen zu Tanz und Theater und anderen möglichen Aufführungsformaten. Die 
Bühnensituation sollte variabel gestaltet werden können, abhängig von der 
Veranstaltungsform. So ist insbesondere für Bühnenaufführungen darauf zu achten, dass 
Sichtungslinien auch in entfernteren Reihen noch funktionieren. Der Bühnenboden sollte für 
alle Veranstaltungsformate geeignet sein (z. B. schwingender Boden für Tanz); Licht und 
Ton auch für Events und Feiern. Die hinsichtlich ihrer Funktion unterschiedlichsten Proben-
räume für Musikschaffende und Theater / Tanz sowie die zusätzlichen Funktionsräume wie 
Tontechnik, Beleuchtungstechnik und Produktionsbüro sind zu berücksichtigen.  
 
2. Anforderungen Musik 
 
Probenräume 
sollen die Probenmöglichkeiten für Musiklernende und Musiker, Bands und Orchester 
unterschiedlicher musikalischer Genres ermöglichen. Die zu schaffenden Probenräume 
sollten eine Größe von etwa 20 Quadratmetern (Musikschule) bzw. 25 bis 31 Quadratmetern 
haben und mit einer entsprechenden technischen und akustischen Ausstattung versehen 
werden. Im Band- und Musikschulbereich ist vor allem Platz für Schlagwerk und andere 
große Instrumente zu bedenken. Außerdem ist es erforderlich, ausreichend Lagerfläche für 
Instrumente und anderes Equipment vorzusehen. 
 
Orchesterprobensaal und Orchesterprobenräume 
In den neuen Standort sollten die Anforderungen eines Orchesterprobensaals sowie eines 
oder mehrerer Orchesterprobenräume integriert werden. Orchester und Klangkörper von bis 
zu 50 Personen sollten ausreichend Platz erhalten (Aufstellung für Chöre in mehreren 
Reihen, Bestuhlung für Orchester in ausreichendem Abstand, Platz für Instrumente, Pulte 
und Podeste sowie weitere technische Ausrüstung) – ebenso wie gute akustische 
Voraussetzungen. Auch eine alternativ einzusetzende Aus- und Beleuchtung ist zu 
berücksichtigen. Als Probenforum sollte der Orchester- und Chorprobensaal eine Nutzung 
durch Gruppen ermöglichen, die regelmäßig proben. Während für Orchester ein Raum von 
etwa 200 Quadratmeter zu kalkulieren ist, benötigen Chöre etwa 90 Quadratmeter. Für die 
Proben ist in der Regel ein Tasteninstrument vorzuhalten (Flügel, Klavier, E-Piano). Ferner 
benötigen die Chöre einen eigenen Notenschrank, um Noten und Material dort lagern zu 
können. Chöre und Orchester sind auf ein Minimum an Verköstigung, vor allem auf 
Getränke, angewiesen. 
 
Tonstudio / Aufnahmemöglichkeiten 
Ein kleineres nichtkommerzielles Tonstudio sollte mitkonzipiert werden, um den Standort für 
Musikschaffende attraktiv zu halten und variable und flexible Möglichkeiten zu bieten. Der 
Umgang mit u. a. Studio-Software (Sequenzer-, Mastering-, Raumsimulationsprogramme, 
Mikrofonierung etc.) und -Equipment soll sowohl in der Aufnahme-, als auch in der 







Livekonzertsituation möglich sein. Das Tonstudio sollte ohne eigenen Studiotechniker 
betrieben werden können und von häufigen Neuanschaffungen relativ unabhängig bleiben. 
 
3. Anforderungen Theater und Tanz 
Probenräume 
Auch Theatergruppen brauchen Probenräume und die Möglichkeit, in der Bandbreite von 
Amateur- / Experimentelles Theater / Profi-Theater Aufführungen einzustudieren und zu 
proben. Regelmäßig probende Gruppen benötigen Lagerplatz für deren Fundus und weitere 
Materialien.  
 
Produktionsstätten 
Theatergruppen, die über einen längeren Zeitraum auf eine Aufführung hinarbeiten wollen, 
benötigen eigene Räume (oder Bühnen-Zugang), die auf Zeit ausschließlich von diesen 
Gruppen benutzt werden können. Ideal wäre eine multifunktionale Lösung, die zugleich 
Produktionsstätte, Proben- und Veranstaltungsraum sein könnte. Nebem dem 
multifunktionalen Veranstaltungssaal sollte mindestens ein weiterer größerer Raum 
multifunkional genutzt werden können. Eine oder mehrere Produktionsstätten könnten nach 
dem Prinzip des Black-Box-Theaters gestaltet werden, das sehr flexibel mit wenigen Mitteln 
Probenräume schafft (s. Anhang). 
 
4. Anforderungen Bürgergruppen 
Am neuen kulturellen Zentrum soll der Bedarf an geeigneten Räumlichkeiten für kreative, 
kultur- und kulturpädagogische, kommunikationsfördernde Maßnahmen und Angebote der 
(sozio-)kulturellen Bildung gedeckt werden. Hinzu kommen Räumlichkeiten für Nutzer aller 
Altersgruppen und sozialen Milieus, die Projekte und Aktionen eigenverantwortlich und selbst 
gestaltend realisieren wollen. Gleichzeitig sollen in diesen Räumen Bildungs- und 
Informationsangebote stattfinden können. So werden kleinere Gruppenräume mit 
Konferenztechnik benötigt (bis zu 16 Personen) sowie ein größerer Konferenzraum, der bis 
zu 40 Personen Platz bietet. Sich regelmäßig treffende Gruppen benötigen Raum, um ihre 
Materialien etc. lagern zu können. Um die Vielzahl an Gruppen im Haus koordinieren zu 
können, werden Büros benötigt (evtl. Trennung zwischen Koordinierung Bürgergruppen und 
Veranstaltungssaal und Probenräume). 
 
5. Anforderungen Bildende Kunst 
Der Raumbedarf für bildende Künstler bezieht sich einerseits auf den Aspekt künstlerischer 
Bildung (Lernen / Kurse in Gruppen) und andererseits auf individuelle Bedarfe nach Ateliers 
und Werkstätten. So sind ein großes Atelier und einige kleine Ateliers so einzurichten, dass 
diese von unterschiedlichen bildenden Künstlern genutzt werden können (Lichtverhältnisse, 
Materiallager, Atelierausstattung etc. sind besonders zu berücksichtigen). Zum Raumbedarf 
kommt auch noch der Bedarf an Ausstellungsflächen. Das große Atelier ist in der 
Verwendung multioptional; auch hier können Veranstaltungen stattfinden (Lagerplatz für 
Klappstühle o.ä.; mobile Lösung Ton und Licht etc. ist einzuplanen). Freiflächen und 
Verkehrswege sollen so angelegt sein, dass dort bildende Künstler ausstellen können (z. B. 
Nutzung der Wände und der Freiflächen eines Foyers). Hier sind Befestigung, Installation, 
Beleuchtung etc. so zu berücksichtigen, dass flexibel Ausstellungen durchgeführt werden 
können. Ausstellungen sollten im Raum zugänglich und sichtbar sein. 
 
6. Anforderungen Besuchernutzung / Service 
Der Veranstaltungsort ist mittels ÖPNV / Individualmobilität leicht zu erreichen; durch eine 
konsequente barrierenfreie Anlage ergibt sich der erleichterte Besucherzugang; optimale 
Fluchtwege zur Evakuierung aus allen Teilen des Gebäudes sind gewährleistet. Die 
Freiräume und -flächen sollen attraktiv und angenehm gestaltet sein, hier ist besonders auch 
auf Tageslicht, Beleuchtung und Akustik zu achten. Besucher benötigen unabhängig vom 
Veranstaltungs-geschehen einen Zugang zur Gastronomie sowie zu den sanitären Anlagen. 
Da mehrere Generationen das Haus nutzen, sind Angebote wie Wickeltisch und Sanitärraum 
(inkl. Defillibratoreinheit) einzuplanen. Ferner werden eine Garderobe sowie ein Ticket- / 







Informationsschalter / -Tresen benötigt. Der komplette offene Besucherbereich ist so 
einzurichten, dass es keine Geräuschemissionen in den Veranstaltungsbereich gibt. 
 
7. Anforderungen Gastronomie / Catering 
Unter Nutzung des Foyers / der Freiflächen soll die Möglichkeit für eine von außen 
betriebene, unabhängig von Veranstaltungen funktionierende Gastronomie gegeben sein. 
Dafür sollen attraktive gastronomische Räume eingerichtet werden, die unterschiedlichen 
gastronomischen Konzepten gerecht werden können. Bei den Planungen sind besondere 
Bedarfe zu berück-sichtigen, die sich aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
Aspekten der technischen Sicherheit im Bereich öffentlicher Gastronomie ergeben. Der 
gastronomische Betrieb soll nicht störend auf übrige Veranstaltungen und Abläufe im Haus 
einwirken. Im Bereich der Probe- und Gruppenräume soll eine Mindestversorgung z. B. in 
Form einer Teeküche gewährleistet sein. 
 
8. Anforderungen Hausverwaltung / Haustechnik 
Während die im Haus tagenden Gruppen und Vereine ihren Bereich organisatorisch selbst 
verantworten können, sind auch für die Verwaltung des Gesamtbetriebes Räume zu 
bedenken. Dazu gehört ein allgemeines Verwaltungsbüro, ein Hausmeisterbüro und ein 
Raum für die Haussicherheit. Räume für Reinigungsmittel und die Lagerung 
unterschiedlicher haus- und verwaltungsbezogener Materialien sind ebenso notwendig. Für 
die Haustechnik sind zusätzliche Räume zu berücksichtigen. 
 
9. Anforderungen Anlieferung 
Für die unterschiedlichen Nutzungen sind geeignete Zuwege und Zugänge zu 
berücksichtigen (Veranstaltungssaal und Bühne, Foyer, Gastronomie, generell Zugang für 
große Instrumente und Equipment), hier sind auch besonders Hilfsmittel für die Anlieferung 
(Aufzüge, Hebebühne etc.) in die Planung einzubeziehen. 
 
10. Anforderungen Parken 
Da mit anreisenden Akteuren, Teilnehmern und Publikum auch aus entfernteren Stadtteilen 
und aus der Region zu rechnen ist, sollen ausreichend Parkflächen konzipiert werden; dabei 
sind reservierte Flächen (Behindertenparkflächen, Flächen für Künstler / Veranstalter, 
Flächen für Anlieferung) einzuplanen. Je nach Standort ist auf die Anwohnersituation 
Rücksicht zu nehmen. 








Anlage 3 
 
 
Finanzierungsmodell am Beispiel des Milleniumgeländes:  
 


Eigentümer: nichtstädtisch 


Nutzung der Flächen: 


 


Mietmodell 


  


 


Vertragslaufzeit: mindestens 20 Jahre 


Mietkosten:  


(ohne Umbauten wie barrierefreie Zugänge, behindertengerechte 


Toilettenanlagen, Infrastruktur wie Fahrradständer, etc.): 


 


 


 
 


  


 


 


 


Variante 1: Nutzung der Veranstaltungshalle an max. 2 Veranstaltungstagen im Monat  
 


Räumlichkeit Kosten netto/monatlich Kosten netto/per anno 


Veranstaltungshalle 16.000 € 192.000 € 


Haus 1 und/oder Haus 2 
werden mitangemietet 


  


Haus 1 5.600 € 67.200 € 


Haus 2 6.500 € 78.000 € 


 
Kosten (netto) der Alternativen bei Variante 1 


Veranstaltungshalle allein 16.000 € 192.000 € 


Halle mit Haus 1 21.600 € 259.200 € 


Halle mit Haus 2 22.500 € 270.000 € 


Halle mit Haus 1 und 2 28.100 € 337.200 € 


 
 
Variante 2: ausschließliche Nutzung der Veranstaltungshalle durch die Stadt 
 


Halle mit Haus 1 und 2 50.000 € 600.000 € 


 
 
Die Kosten sind netto (ohne Nebenkosten und ohne Umsatzsteuer). 





